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Will das Finanzamt was von mir? 

Aufnahme einer gewerbl./freiberuflichen Tätigkeit: JA 
Mehrere Jobs als Werkstudi, dabei Steuerklasse 6: JA 

Ehepaar mit Steuerklassen 3 und 5: JA 
Lohnsteuerbescheinigung mit Freibeträgen: JA 

Job als Werkstudi plus Selbständigkeit: JA 
Elterngeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld: JA 

Erasmus+, Auslands-BAföG: VIELLEICHT 
Minijob mit Pauschalversteuerung: NEIN 

BAföG, normale Stipendien, Wohngeld: NEIN 



Will ich was vom Finanzamt? 

Lohnsteuerbescheinigung(en) mit Steuerabzug: JA 
(»Lohnsteuerjahresausgleich«) 

Zweitstudium mit Ausgaben > Einnahmen: JA 
(»Verlustvortrag« / »Verlustrücktrag«) 

 
Ehepaar mit Steuerklassen 4 und 4: NEIN 

Lohnsteuerbescheinigung(en) ohne Steuerabzug: NEIN 
Minijob mit Pauschalversteuerung: NEIN 

BAföG, normale Stipendien, Wohngeld: NEIN 



ELSTER – die ELektronische STeuerERklärung 

www.elster.de 

 



Anmeldung einer selbstständigen Tätigkeit bei ELSTER 

 



... zunächst mal grundsätzlich ... 

Einkommensteuer 

sie bezieht sich auf das Einkommen, das übrigbleibt, 
nachdem von den Einnahmen bestimmte Ausgaben 

abgezogen wurden 

sie bezieht sich auf alle steuerpflichtigen Einnahmen einer 
Person oder eines Ehepaares – weltweit 

sie bezieht sich normalerweise auf ein Kalenderjahr 

Steuervorauszahlungen (Lohnsteuer) werden angerechnet 

 



Die Einkommensteuer heißt so, weil … 
1. Land- und Forstwirtschaft 

2. Gewerbebetrieb 

3. Selbständige Arbeit 

 

 
Betriebsausgaben 
 

Gewinn 
(ermittelt durch Bilanz oder Ein-
nahmenÜberschussRechnung) 

Einnahmen 
 
 

– berufliche Ausgaben 
–––––––––––––– 

Einkünfte 
– »private« Ausgaben 

–––––––––––––– 

Einkommen 

4. Nichtselbständige Arbeit 

5. KAPitalvermögen 

6. Vermietung und Verpachtung 

7. SOnstige Einkünfte 

 
Werbungskosten 
 
 
 
 
Sonderausgaben 
(z. B. Sozialversicherung, 
Spenden, Erststudium) 
 

… das Einkommen besteuert wird – nicht die Bruttoeinnahmen 
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es gibt auch steuerfreie Einnahmen 

Steuerfreie Einnahmen gemäß § 3 EStG (mit 71 Nummern) 

2a. Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld 

2d. Bürgergeld (»Arbeitslosengeld II«, »Hartz IV«) 

24. Kindergeld 

26. Übungsleitung / gemeinnützig bis 3.000 € pro Jahr 

26a. Ehrenamt bis 840 € pro Jahr 

38. Firmenrabatte bis 1.080 € pro Jahr 

44. BAföG und Stipendien außer »Arbeitsstipendien« 

51. freiwillig gegebenes Trinkgeld 

58. Wohngeld 

67. Erziehungsgeld und Elterngeld 

§ 3b 
Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn 

(Deckelung bei 50 Euro pro Stunde) 

nachts (20 bis 6 Uhr) bis 25 % / 40 %, sonntags bis 50 %, an Feiertagen bis 125 % (1.5./25.12./26.12. bis 150 %) 
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… und wie ist das mit Stipendien ? 
… das kommt drauf an :-) 

Normalfall: Stipendien, die für den Lebensunterhalt gezahlt werden (damit man sich auf das Studium oder die 

Promotion konzentrieren kann), sind steuerfrei – dazu gehören BAföG und die Stipendien von 

Stiftungen (jedenfalls der »Grundbetrag«) 

Gegensatz: Geld, das als zweckgebundener Zuschuss gezahlt wird, gilt als steuerfreier Ersatz von Aufwand – 

dazu gehören »Büchergeld« bzw. »Studienkostenzuschüsse«, ERASMUS und Auslands-BAföG mit 

den Zahlungen für Transport, Unterkunft, Auslandszulagen und so weiter  

Da man nicht »doppelt kassieren« darf, gilt: Wer die entsprechenden Ausgaben in die Steuererklärung 

einträgt, muss auch die Zuschüsse eintragen – oder aber man trägt nur das ein, was nicht erstattet 

wurde.  

Gleichzeitig gilt: Wer die Studienkosten überhaupt nicht angibt, muss auch keine Zuschüsse eintragen. 

Streitfälle: Ist im BAföG ein Studienkostenzuschuss enthalten? Theoretisch ja, aber …  

Was ist mit dem »Deutschlandstipendium«?  

Was gilt bei Stipendien für Künstler*innen?  

Was gilt für Preisgelder bei Wettbewerben? 
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BAföG ist zu niedrig, sagt der Hamburger AStA-Anwalt 
Verfahren beim Bundesverfassungsgericht: 1 BvL 9/21 

 

https://www.jura.uni-hamburg.de/forschung/institute-forschungsstellen-und-zentren/sozialrecht-sozialpolitik/pdf-
dokumente/schallerfolien2.pdf 

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/zweifel-an-bafoeg-berechnung-gew-raet-zu-widerspruch 
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Existenzminimum = steuerlicher Grundfreibetrag 

 
https://www.bmf-steuerrechner.de 
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Grundfreibetrag 10.908 € (2023) 11.604 € (2024) 

 
Die »Grenzbelastung« wird bei steigendem Einkommen höher – das nennt sich 

»Steuerprogression«. Der »Spitzensteuersatz« von 42% gilt 2024 ab 66.761 €. 
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Verlustvortrag – wie geht das? 

Berufliche Ausgaben werden angerechnet: 
Plan A: auf Einnahmen derselben Art 
Plan B: auf Einnahmen anderer Art desselben Jahres 
Plan C: auf Einnahmen anderer Jahre (§ 10 d EStG) 

Verlustabzug 
§ 10d Absatz 1 EStG: Negative Einkun̈fte, die bei der Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkun̈fte nicht ausgeglichen werden, sind ... vom Gesamtbetrag der 
Einkun̈fte des ... [Vorjahres] abzuziehen (Verlustruc̈ktrag). 

§ 10d Absatz 2 EStG: Nicht ausgeglichene negative Einkun̈fte, die nicht nach 
Absatz 1 abgezogen worden sind, sind in den folgenden [Kalenderjahren] ... abzu-
ziehen (Verlustvortrag). 

Das geht nur bei Zweitstudium oder Studium nach Lehre! 
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Verlustvortrag – wie geht das? 
... 

16.000 
15.000 
14.000 
13.000 
12.000 

Wenn das zu versteuernde Einkommen höher ist als der Grundfreibetrag 
(2024: 11.604 Euro), 
kann man mit Studienkosten im selben Jahr Steuern sparen. 
Das gilt für ein Erststudium (Sonderausgaben) und für ein Zweitstudium bzw. 
ein Studium nach einer Lehre (Werbungskosten / Betriebsausgaben) 

11.604 
10.000 

... 
1.000 

0 

Wenn das zu versteuernde Einkommen kleiner als der Grundfreibetrag, 
aber größer als Null ist, wird keine Einkommensteuer fällig – egal ob man 
bei 10.000 Euro oder bei 300 Euro liegt. Innerhalb dieser »neutralen Zone« 
kann man also mit zusätzlichen Kosten keine Steuern sparen. 

– 1.000 
– 2.000 
– 3.000 
– 4.000 
– 5.000 

... 

Sind die Ausgaben für den Beruf größer als alle Einnahmen, hat man 
»negative Einkünfte«. Die lässt man entweder in das Vorjahr rücktragen oder 
in zukünftige Jahre vortragen. Je höher die Verluste, desto größer ist die 
Chance, zukünftig Steuern zu sparen. Dieser »Verlustvortrag« funktioniert nur 
mit Werbungskosten / Betriebsausgaben (beim Zweitstudium bzw. beim 
Studium nach einer Lehre), aber nicht mit Sonderausgaben (beim Erststudium) 
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Erststudium und Zweitstudium werden verschieden behandelt 

Bundesverfassungsgericht am 19.11.2019 zur Rechtmäßigkeit von 
§ 9 Abs. 6 EStG: Erstausbildung außerhalb eines Arbeitsverhältnis-
ses und Erststudium gehören nicht zur beruflichen, sondern zur priva-
ten Sphäre, weil man dabei persönlich reift. Pro Jahr werden max. 
6.000 Euro als Sonderausgaben anerkannt; diese Kosten können 
nicht als Verluste mit Gewinnen anderer Jahre verrechnet werden. 
2 BvL 22/14 bis 2 BvL 27/14, verkündet am 10.01.2020 

Zweitstudium oder Zweitausbildung sind berufliche Maßnahmen; 
Kosten werden in unbegrenzter Höhe anerkannt, Verluste werden 
verrechnet. Dies gilt seit 2002, als der Bundesfinanzhof (BFH) die alte 
Rechtslage (bei neuen Berufen max. 1.227 Euro) aufhob. 
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... als Beispiel eine Steuerberechnung 

 
 

Im ersten Schritt werden die beruflichen Einnahmen und Ausgaben berechnet 
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Joachim Holstein – Steuern für Studierende – Blatt 18 

Im zweiten Schritt geht es um die Sonderausgaben 

 

 

 
Am Ende der Rechnung steht das zu versteuernde Einkommen 
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Bei diesem Einkommen wären 161 € Steuern fällig, aber die entfallen wegen 
500 € aus der Betriebskostenabrechnung und 700 € Handwerkerrechnungen 

 
 
 
 
 
 



Joachim Holstein – Steuern für Studierende – Blatt 20 

Startseite der Steuererklärung bei ELSTER 
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Ein Bachelorstudium trägt man bei Sonderausgaben ein 
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Ein Masterstudium wird in der Anlage N eingetragen 
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Eine erste Tätigkeitsstätte gibt es an der Uni und beim Job 

 
 



Joachim Holstein – Steuern für Studierende – Blatt 25 

Homeoffice mit Arbeitszimmer als Mittelpunkt 

 
Die Definition des »Mittelpunkts« ist strittig, insbesondere wenn man 
mehrere Tätigkeiten hat und der »Mittelpunkt« nur auf eine zutrifft. 

Neu: Pauschale 105 € / Monat als Minimum ohne Kostenbeleg. 
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Homeoffice ohne Mittelpunkt / ohne Arbeitszimmer 

 
Seit 2023: Angerechnet werden 6 Euro für jeden Tag, an dem man 
ganz oder überwiegend (61) bzw. auch (62) daheim gearbeitet hat. 

Bei 210 Tagen = 1.260 Euro wird gedeckelt. 
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Der Semesterbeitrag Master steht bei Fortbildungskosten 
 

 
Beachtet bitte »soweit nicht steuerfrei ersetzt«! 

Hier könnten auch weitere Studienkosten (Master) stehen 
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Der Verlustabzug kommt in die Anlage »Sonstiges« 
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Anlage »Sonstiges« – Sonderfall 2022 
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Ärger mit dem Finanzamt 

Ärger mit dem Finanzamt gibt es, wenn ... 
... man die Selbständigkeit nicht anmeldet 

... man eine Pflicht-Steuererklärung »vergisst« 
... man Schreiben des Finanzamtes ignoriert 
... man die Steuern nicht pünktlich bezahlt 

... man in der Erklärung Honorare verschweigt 

Kein Problem gibt es ... 
... bei Jobs auf Steuerklasse und bei KV/PV-Beiträgen 

denn diese Daten kennt das Finanzamt schon 
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Wenn das Finanzamt die Faxen dicke hat, passiert das: 

 



Joachim Holstein – Steuern für Studierende – Blatt 33 

Ärger mit dem Finanzamt 
Finanzämter dürfen Bescheide erstellen und Einnahmen schätzen. 

Lasst es nicht so weit kommen!!! 
Wie kann man sich wehren? 

Einspruch (Frist: ein Monat nach Datum des Bescheides + 3 Tage) 
Antrag auf Aussetzung der Vollziehung: zahlen nach Entscheidung 

Verspätungszuschläge sind oft ein »Kann«, kein »Muss«: 
insbesondere wenn die Steuer auf Null Euro festgesetzt wird 
oder wenn Steuern erstattet werden (§ 152 Abgabenordnung) 

 



Joachim Holstein – Steuern für Studierende – Blatt 34 

Ärger mit dem Finanzamt 
Wenn alle Fristen verpasst sind, hilft manchmal noch ... 

... die »Wiedereinsetzung in den vorigen Stand« 
... der Verweis auf schlichte Fehler (Vertipper, Übersehen) oder 

neue Tatsachen, denn dann darf/muss der Bescheid gemäß §§ 129, 
173 oder 173a Abgabenordnung auch später noch korrigiert werden 

Achtung: Das gilt nicht für Fehlentscheidungen des Finanzamtes! 
 

Und denkt dran: 
Beim Finanzamt arbeiten auch nur Menschen. 

Die machen auch mal Fehler. 
Und manche Schreiben sind reine Routine und kein »böser Wille«. 
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Noch Fragen? 
 

https://www.asta-uhh.de/2-beratung.html 
 

Joachim.Holstein@mac.com 

 


